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EuGH: Kein Zweitantrags-
verfahren gemäß § 71a 
AsylG nach einem in Däne-
mark erfolglos gebliebenen 
Asyl(erst-)verfahren
Die zehnte Kammer des Europäischen Gerichts-
hofs (EuGH) hat mit Urteil vom 22. September 2022 
(Rs. C-497/21)1 entschieden, dass Asylverfahren 
von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen nach 
erfolglosem Abschluss eines Asyl(erst-)verfahrens 
in Dänemark nicht als Zweitverfahren durchgeführt 
werden dürfen.

Im Ausgangsverfahren ging es um georgische Staats-
angehörige, die am 10. November 2020 beim Bundes-
amt Asylanträge gestellt hatten. Im Asylverfahren 
hatten die Antragstellenden vorgetragen, dass sie 
bereits zuvor in Dänemark erfolglos Asylverfahren 
betrieben hätten. Die gegen die dortigen ablehnenden 
Entscheidungen erhobenen Klagen waren von den 
dänischen Gerichten am 27. April 2020 abgewiesen 
worden. Auf der Grundlage der für das Zweitantrags-
verfahren geltenden Regelungen hatte das Bundesamt 
die Asylanträge mit Bescheid vom 3. Juni 2021 gemäß 
§ 29 Abs. 1 Nr. 5 AsylG als unzulässig abgelehnt. Im 
Klageverfahren hatte das Schleswig-Holsteinische 
Verwaltungsgericht das Verfahren ausgesetzt und 
dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt.2

Entscheidung des EuGH
Der EuGH stellt in seiner Entscheidung fest, dass eine 
nationale Regelung, nach der ein transnationaler Fol-
geantrag als unzulässig abgelehnt werden kann, nur 
dann unionsrechtskonform ist, wenn diese keine An-
wendung auf den EU-Mitgliedstaat Dänemark findet. 
Zur Begründung wird ausgeführt, dass es sich nach 
dem Wortlaut des Art. 2 Buchst. q Verfahrens-Richt-
linie3 bei einem „Folgeantrag“ um einen „weiteren“ 
Antrag auf internationalen Schutz handelt, der nach 
Erlass einer bestandskräftigen Entscheidung über 
einen früheren Antrag gestellt wird. Ein „Antrag auf 
internationalen Schutz“ sei nach Art. 2 Buchst. d Ver-
fahrens-Richtlinie das Ersuchen eines Drittstaatsan-
gehörigen oder Staatenlosen um Schutz durch einen 
Mitgliedstaat, bei dem davon ausgegangen werden 
kann, dass er die Zuerkennung der Flüchtlingseigen-
schaft oder die Gewährung des subsidiären Schutzsta-
tus im Sinne der Qualifikations-Richtlinie4 anstrebt.

1 EuGH, Urteil vom 22.09.2022 – C-497/22; 
in MILo: https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fet
ch/2000/702450/683266/687377/687965/687983/688085/23969720/-/
EuGH%2C_vom_22.09.2022%2C_C-497_21%2C_Urteil.pdf?no-
deid=23969397&vernum=-2, abgerufen am 25.10.2022.
2 Schleswig-Holsteinisches VG, Beschluss vom 06.08.2021 (9 A 178/21).
3 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 
Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung 
des internationalen Schutzes (ABl. 2013, L 180, S. 60).
4 Richtlinie 2011/95 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EU-Vertrag 
(EUV) und dem Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) beigefügten Protokolls 
(Nr. 22) sei Dänemark jedoch weder durch die Quali-
fikations-Richtlinie gebunden noch zu ihrer Anwen-
dung verpflichtet.5 Mit einem bei den zuständigen 
dänischen Behörden gestellten Antrag auf interna-
tionalen Schutz werde somit nicht die Zuerkennung 
der Flüchtlingseigenschaft oder die Gewährung des 
subsidiären Schutzstatus im Sinne der Qualifika-
tions-Richtlinie angestrebt. Dieser formaljuristisch 
am Wortlaut des Art. 2 d und q Verfahrens-Richtlinie 
orientierten Betrachtung stehe weder das Abkommen 
zwischen der Europäischen Union und Dänemark, 
mit dem bestimmte Vorschriften der Dublin‑III-Ver-
ordnung von Dänemark umgesetzt werden, noch der 
Umstand, dass dänische Behörden Anträge auf Zu-
erkennung der Flüchtlingseigenschaft auf der Grund-
lage von Kriterien prüfen, die im Wesentlichen mit 
den Kriterien der Qualifikations-Richtlinie identisch 
sind, entgegen.

Ein von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
in Dänemark nach innerstaatlichem Recht gestellter 
Antrag sei im Ergebnis nicht als Antrag auf inter-
nationalen Schutz im Sinne des Art. 2 Buchst. b der 
Verfahrens-Richtlinie zu qualifizieren. Das Vorliegen 
einer ablehnenden Entscheidung Dänemarks erlaube 
es daher nicht, einen nachfolgend in einem anderen 
EU-Mitgliedstaat gestellten Antrag auf internatio-
nalen Schutz als einen „Folgeantrag“ im Sinne des 
Art. 33 Abs. 2 Buchst. d i. V. m. Art. 2 Buchst. q der 
Verfahrens-Richtlinie zu qualifizieren. 

Folgen
Der EuGH hat im Anschluss an seine Entscheidung 
vom 20. Mai 2021 (Rs. C-8/20)6 den Anwendungsbe-
reich des § 29 Abs. 1 Nr. 5 i. V. m. § 71a AsylG weiter 
eingeschränkt. Die Entscheidung des Gerichts ist im 
Hinblick auf die Begründung der Entscheidung auf 
den EU-Mitgliedstaat Irland übertragbar, denn eben-
so wie Dänemark ist auch Irland nicht an die Quali-
fikations-Richtlinie gebunden und zu ihrer Anwen-
dung verpflichtet.7 Ein Zweitantrag nach § 71a AsylG 
liegt somit nicht mehr vor, wenn zuvor in Dänemark 
oder Irland erfolglos ein Asylverfahren durchgeführt 
wurde. 

Entscheidungspraxis des Bundesamtes
Das Bundesamt hat seine Regelungen und damit 
seine Entscheidungspraxis entsprechend angepasst. 

13.12.2011 über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen 
oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für 
einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf 
subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (ABl. 
2011, L 337, S. 9). 
5 Vgl.: 51. Erwägungsgrund der Richtlinie 2011/95/EU.
6 EuGH, Urteil vom 20.05.2021 – C-8/20; in MILo: https://milo.bamf.de/otcs/
cs.exe/fetch/2000/702450/683266/683300/683479/683497/683584/-/
EuGH%2C_vom_20.05.2021%2C_C-8_20%2C_Urteil.pdf?no-
deid=22898360&vernum=-2, abgerufen am 25.10.2022.
7 Vgl.: 50. Erwägungsgrund der Richtlinie 2011/95/EU.

Verfahren

https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/687377/687965/687983/688085/23969720/-/EuGH%2C_vom_22.09.2022%2C_C-497_21%2C_Urteil.pdf?nodeid=23969397&vernum=-2
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/687377/687965/687983/688085/23969720/-/EuGH%2C_vom_22.09.2022%2C_C-497_21%2C_Urteil.pdf?nodeid=23969397&vernum=-2
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/687377/687965/687983/688085/23969720/-/EuGH%2C_vom_22.09.2022%2C_C-497_21%2C_Urteil.pdf?nodeid=23969397&vernum=-2
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/687377/687965/687983/688085/23969720/-/EuGH%2C_vom_22.09.2022%2C_C-497_21%2C_Urteil.pdf?nodeid=23969397&vernum=-2
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/683300/683479/683497/683584/-/EuGH%2C_vom_20.05.2021%2C_C-8_20%2C_Urteil.pdf?nodeid=22898360&vernum=-2
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/683300/683479/683497/683584/-/EuGH%2C_vom_20.05.2021%2C_C-8_20%2C_Urteil.pdf?nodeid=22898360&vernum=-2
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/683300/683479/683497/683584/-/EuGH%2C_vom_20.05.2021%2C_C-8_20%2C_Urteil.pdf?nodeid=22898360&vernum=-2
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/683300/683479/683497/683584/-/EuGH%2C_vom_20.05.2021%2C_C-8_20%2C_Urteil.pdf?nodeid=22898360&vernum=-2
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den Länderanalysereferaten als Regelwerk für die 
OSINT-Recherche.9

Darüber hinaus weist die von Amnesty International 
betriebene Plattform Citizen Evidence Lab in einer 
fortlaufenden, mehrteiligen Artikelserie auf Fallstricke 
bei der Recherche von im Internet frei zugänglichen 
Informationen und deren anschließender Bewertung 
hin. Diese umfasst derzeit in einem ersten Teil Quel-
lensensibilisierung10 und in einem zweiten Teil Recher-
cheeffizienz11. Außerdem werden auf dieser Website 
weitere Methoden und Techniken zur Auswertung von 
Geo- und Bilddaten vorgestellt, die den Umfang der 
Analysemöglichkeiten noch erweitern. Schließlich hat 
die University of Essex einen anschaulichen Leitfaden 
zur Recherche und Verifikation von Informationen in 
digitalen Medien zusammengestellt.12

Diesem Trend folgend haben es sich die Länderana-
lysen zum Ziel gesetzt, zusätzlich zu ihrer bisherigen 
Recherchetätigkeit schrittweise auch Kompetenzen 
im multidisziplinären Bereich OSINT aufzubauen. 
Eine der Kerndisziplinen der OSINT-Recherche ist 
die Technik der Geolokalisierung, mit deren Hilfe der 
genaue Ort verifiziert werden kann, von dem ein in 
den sozialen Medien hochgeladenes Video oder Foto 
gemacht wurde. Im Länderreport 43 über die Lage 
von Hindus und Sikhs in Afghanistan kam die OSINT-
Technik Geolokalisierung erstmals zum Einsatz. Dort 
wurden die Tempel der Minderheiten in der Haupt-
stadt Kabul lokalisiert und verifiziert.13

Die Entwicklung befindet sich aktuell im Fluss. 
OSINT wird sich aber in den kommenden Jahren 
weiterentwickeln, sich zu einem international aner-
kannten Standard etablieren und somit zukünftig ein 
integraler Bestandteil der Recherchetätigkeit in den 
Länderanalysereferaten darstellen.

Länderanalysen

9 OHCHR: Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations 2020, 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHR_BerkeleyProtocol.
pdf, abgerufen am 03.11.2022.
10 Citizen Evidence Lab: Guide To Conducting Effective Online Inquiries (Part 
One), 12.03.2021, https://citizenevidence.org/2021/03/12/guide-to-conduc-
ting-effective-online-inquiries-part-one/, abgerufen am 03.11.2022.
11 Citizen Evidence Lab: Guide To Conducting Effective Online Inquiries (Part 
Two), 07.05.2021; https://citizenevidence.org/2021/05/07/guide-to-conduc-
ting-effective-online-inquiries-part-two/, abgerufen am 03.11.2022.
12 University of Essex: Human Rights Centre Clinic: Introductory Guide to 
Open Source Intelligence and Digital Verification, https://www1.essex.ac.uk/
hrc/documents/Introductory_Guide_to_Open_Source_Inteligence_and_Digiti-
al%20Verification.pdf, abgerufen am 03.11.2022.
13 BAMF, Länderreport 43: Afghanistan – Hindus und Sikhs, August 2021; 
S. 21ff, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Infor-
mationszentrum/Laenderreporte/2021/laenderreport-43-Afghanistan.
html?nn=403794, abgerufen am 03.11.2022.

Asylanträge, die nach einem erfolglosen Asylverfah-
ren in Dänemark oder Irland gestellt werden, werden 
als Erstanträge bearbeitet. In bereits rechtshängigen 
Verfahren, in denen bei der Entscheidung hinsichtlich 
Dänemark und Irland noch von einem Zweitantrag 
ausgegangen wurde, erfolgt eine Überprüfung der er-
lassenen Bescheide mit dem Ziel einer Klaglosstellung 
und neuen Entscheidung als Erstantrag.

Grundlagen des Asylverfahrens

Einsatz von OSINT in den 
Länderanalysen
Die Abkürzung OSINT steht für Open Source Intelli
gence. OSINT bezeichnet die Recherche, Analyse 
und Bewertung von Informationen aus offenen, frei 
verfügbaren Quellen zur Gewinnung von spezifischen 
Erkenntnissen. Quellen sind im technischen Zeit-
alter nicht mehr ausschließlich die klassischen Print-, 
sondern in zunehmendem Maße digitale Medien im 
Internet, einschließlich den informellen Social-Media-
Plattformen. Speziell für die Länderanalysen von 
Bedeutung ist die Gewinnung eines Lagebildes über 
die asylrechtlich relevante Situation in den Herkunfts-
ländern, bei der OSINT zunehmend die herkömmli-
chen Quellen für Country of Origin Information (COI) 
ergänzt.

Mit zunehmender Digitalisierung haben sich die 
Methoden zur Auswertung von Menschenrechtsver-
letzungen und relevanten Vorfällen in den Herkunfts-
ländern verändert. Um diese zu beweisen, bedurfte 
es früher Zeugenaussagen und konkreten Anhalts-
punkten vor Ort. Inzwischen wird jedoch von nahezu 
allen mit Menschenrechtsverletzungen befassten 
Institutionen auf OSINT und somit beispielsweise auf 
die Auswertung von Inhalten in sozialen Medien und 
Satellitenbildern zurückgegriffen. So erließ etwa der 
Internationale Strafgerichtshof (IStGH) im August 
2017 seinen ersten Haftbefehl nur auf Grundlage von 
über soziale Netzwerke gesammelten Beweisen.8 

Im Zuge dieser „Cyber Beweismittel Debatte“ am 
IStGH wollte man die Arbeit professionalisieren und 
so erstellten im Dezember 2020 das Büro des Chef-
anklägers des IStGH in Kooperation mit der Nicht-
regierungsorganisation Bellingcat, dem Human Rights 
Center der Berkeley School of Law und dem Büro 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte (OHCHR) das „Berkeley Protocol on 
Digital Open Source Investigations“. Dieses gibt einen 
Überblick über den rechtlichen Rahmen und eine 
methodische Anleitung zur Recherche und dient auch 

8 UK Research and Innovation: The future of human rights investiga-
tions: Using open source intelligence to transform the documenta-
tion and discovery of human rights violations, https://gtr.ukri.org/pro-
jects?ref=ES%2FR00899X%2F1, abgerufen am 03.11.2022.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-04/OHCHR_BerkeleyProtocol.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-04/OHCHR_BerkeleyProtocol.pdf
https://citizenevidence.org/2021/03/12/guide-to-conducting-effective-online-inquiries-part-one/
https://citizenevidence.org/2021/03/12/guide-to-conducting-effective-online-inquiries-part-one/
https://citizenevidence.org/2021/05/07/guide-to-conducting-effective-online-inquiries-part-two/
https://citizenevidence.org/2021/05/07/guide-to-conducting-effective-online-inquiries-part-two/
https://www1.essex.ac.uk/hrc/documents/Introductory_Guide_to_Open_Source_Inteligence_and_Digitial%20Verification.pdf
https://www1.essex.ac.uk/hrc/documents/Introductory_Guide_to_Open_Source_Inteligence_and_Digitial%20Verification.pdf
https://www1.essex.ac.uk/hrc/documents/Introductory_Guide_to_Open_Source_Inteligence_and_Digitial%20Verification.pdf
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/Laenderreporte/2021/laenderreport-43-Afghanistan.html?nn=403794
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/Laenderreporte/2021/laenderreport-43-Afghanistan.html?nn=403794
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/Laenderreporte/2021/laenderreport-43-Afghanistan.html?nn=403794
https://gtr.ukri.org/projects?ref=ES%2FR00899X%2F1
https://gtr.ukri.org/projects?ref=ES%2FR00899X%2F1
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OVG Berlin-Brandenburg / 
Sudan: Kein Vorliegen von 
Abschiebungsverboten nach 
§ 60 Abs. 5 und 7 AufenthG 
Mit Urteil vom 19. September 2022 (Az.: OVG 6 
B 3/22) weist das Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg (OVG) die Berufung eines sudanesi-
schen Staatsangehörigen, die zuletzt nur noch auf die 
Zuerkennung von Abschiebungsverboten nach § 60 
Abs. 5 und 7 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) beschränkt 
worden ist, mit der Maßgabe zurück, dass die Klage, 
soweit sie nicht zurückgenommen wurde, abgewiesen 
wird.14

Der im Jahr 1996 geborene Kläger ist sudanesischer 
Staatsangehöriger, hat seinen Angaben zufolge den 
Sudan im Jahr 2003 verlassen und sich in der Folge 
in Libyen aufgehalten. Von dort aus reiste er im Jahr 
2013 über Italien in die Bundesrepublik Deutsch-
land ein und stellte einen Asylantrag. Im Rahmen 
seiner persönlichen Anhörung gab er an, er sei mit 
seiner Mutter wegen des Krieges und der schlechten 
wirtschaftlichen Lage nach Libyen gegangen. Der 
Aufenthaltsort seines Vaters sei ihm unbekannt. Mit 
Bescheid vom 5. Mai 2017 lehnte das Bundesamt den 
Antrag des Klägers vollumfänglich ab.

Mit der eingebrachten Klage hat der Kläger vorgetra-
gen, keine Verwandten im Sudan mehr zu haben. Das 
Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) hatte das Ver-
fahren zunächst mit Beschluss vom 23. August 2018 
eingestellt,15 das Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg hat die Berufung zugelassen. Mit streit-
gegenständlichem Urteil weist es die Berufung mit 
der Maßgabe zurück, dass die Klage auch hinsichtlich 
der Zuerkennung eines Abschiebungsverbotes ab-
gewiesen wird.

Zunächst führt der Berichterstatter aus, in Khartum, 
der Hauptstadt Sudans, herrsche gegenwärtig kein 
innerstaatlicher bewaffneter Konflikt im Sinne des 
§ 4 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 AsylG. In Darfur, der Herkunfts-
region des Klägers, bestehe zwar ein solcher Konflikt, 
die Wahrscheinlichkeit, dort Opfer eines Konflikt-
vorfalls zu werden, liege jedoch deutlich unterhalb 
der vom Bundesverwaltungsgericht für maßgeblich 
erachteten Schwelle von 1:800. Ein individuell gefahr-
erhöhender Umstand ergebe sich auch nicht aus dem 
Verfolgungsvorbringen des Klägers, da dieser im Alter 
von sechs oder sieben Jahren und somit vor langer 
Zeit geflohen sei. Die eingebrachten Erkenntnismittel 
sprächen sodann dafür, dass der Kläger im Falle einer 
14 OVG Berlin-Brandenburg, vom 19.09.2022, OVG 6 B 3/22, Urteil; 
in MILo: https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fet
ch/2000/702450/683266/693991/697615/697633/697728/23645436/-/
OVG_Berlin-Brandenburg%2C_vom_19.09.2022%2C_OVG_6_B_3_22%2C_Ur-
teil.pdf?nodeid=23954133&vernum=-2 
15 VG Frankfurt (Oder), 02. 06. 2021, VG 5 K 297/21.A

Rückkehr in den Sudan nicht in eine allgemeine Not-
lage geraten werde, die es ihm nicht erlauben würde, 
seine grundlegenden Bedürfnisse zu befriedigen. Aus 
dem von der Beklagten eingebrachten Bericht von 
„FEWS NET“ ergebe sich, dass die Situation in weiten 
Teilen des Sudans nicht mehr als krisenhaft, sondern 
lediglich als angespannt zu bewerten sei.16

Aus dem von Klägerseite eingebrachten Gutachten 
zu den allgemeinen Lebensbedingungen im Ballungs-
raum Khartum des Instituts für Afrikastudien der Uni-
versität Leipzig17 ergebe sich, dass davon auszugehen 
sei, dass der Kläger im Sudan eine Beschäftigung fin-
den würde, die es ihm ermögliche, seinen existenziel-
len Lebensunterhalt auf niedrigem Niveau zu sichern. 
Der Berichterstatter stellt hier auch auf die Berufs-
erfahrung des Klägers als Pflegehelfer in der Bundes-
republik ab. Der Vortrag des Klägers, er verfüge im 
Sudan über kein familiäres Netzwerk mehr, wird vom 
erkennenden Berichterstatter, der vom Vorhanden-
sein eines familiären Netzwerks bei einer Rückkehr 
des Klägers in den Sudan ausgeht, als Schutzbehaup-
tung und somit nicht glaubhaft gewertet. Jedenfalls 
würden die vorhandenen Rückkehrhilfen aus dem 
REAG-GARP18- sowie dem „StarthilfePlus“-Programm 
ausreichen, um die Existenz des Klägers – auch ohne 
Vorhandensein eines familiären Netzwerks – für einen 
Zeitraum von sechs Monaten bis hin zu einem Jahr 
sicherzustellen.

Das Gericht geht des Weiteren davon aus, dass der 
Kläger durch das Zusammenleben mit seiner Mutter 
in Libyen bis zum 17. Lebensjahr mit den Sitten und 
Umgangsformen im Sudan vertraut ist.

Entscheidungspraxis des Bundesamtes
Für eine Vereinheitlichung der Verfahrens- und Ent-
scheidungspraxis in Bezug auf eine Berücksichtigung 
von Rückkehrhilfen befindet sich die Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. April 202219 
in der Dienstanweisung-Asyl, Kapitel „Abschie-
bungsverbote“ und im Texthandbuch in Umsetzung. 
Demnach kann Abschiebungsschutz bei Verfügbarkeit 
von Rückkehrhilfen nur ausnahmsweise dann gewährt 
werden, wenn bereits abzusehen ist, dass dem Aus-
länder nach Verbrauch der Rückkehrhilfen in einem 
engen zeitlichen Zusammenhang eine Verelendung 
mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit droht. 

Prozessführung / Berufungsverfahren

16 Vgl. FEWS NET Sudan, Food Security Outlook Update vom August 2022.
17 Vgl. Institut für Afrikastudien, Gutachten zu den allgemeinen Lebensbedin-
gungen im Ballungsrau Khartum, Sudan, unter besonderer Berücksichtigung 
der Folgen von COVID-19-Pandemie, sowie der Hochwasser von 2020 und 
2021 vom 31. Oktober 2021.
18 Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany/
Government Assisted Repatriation Programme.
19 BVerwG, Urteil vom 21. April 2022 – BverwG 1 C 10.21, 
in MILo: https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fet
ch/2000/702450/683266/687377/687464/687482/687314/23529488/-/
BVerwG%2C_vom_21.04.2022%2C_BVerwG_1_C_10.21%2C_Urteil.pdf?no-
deid=23719112&vernum=-2 

Aus der Rechtsprechung

https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/693991/697615/697633/697728/23645436/-/OVG_Berlin-Brandenburg%2C_vom_19.09.2022%2C_OVG_6_B_3_22%2C_Urteil.pdf?nodeid=23954133&vernum=-2
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/693991/697615/697633/697728/23645436/-/OVG_Berlin-Brandenburg%2C_vom_19.09.2022%2C_OVG_6_B_3_22%2C_Urteil.pdf?nodeid=23954133&vernum=-2
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/693991/697615/697633/697728/23645436/-/OVG_Berlin-Brandenburg%2C_vom_19.09.2022%2C_OVG_6_B_3_22%2C_Urteil.pdf?nodeid=23954133&vernum=-2
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/693991/697615/697633/697728/23645436/-/OVG_Berlin-Brandenburg%2C_vom_19.09.2022%2C_OVG_6_B_3_22%2C_Urteil.pdf?nodeid=23954133&vernum=-2
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/687377/687464/687482/687314/23529488/-/BVerwG%2C_vom_21.04.2022%2C_BVerwG_1_C_10.21%2C_Urteil.pdf?nodeid=23719112&vernum=-2
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/687377/687464/687482/687314/23529488/-/BVerwG%2C_vom_21.04.2022%2C_BVerwG_1_C_10.21%2C_Urteil.pdf?nodeid=23719112&vernum=-2
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/687377/687464/687482/687314/23529488/-/BVerwG%2C_vom_21.04.2022%2C_BVerwG_1_C_10.21%2C_Urteil.pdf?nodeid=23719112&vernum=-2
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/687377/687464/687482/687314/23529488/-/BVerwG%2C_vom_21.04.2022%2C_BVerwG_1_C_10.21%2C_Urteil.pdf?nodeid=23719112&vernum=-2
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VG Braunschweig / Burundi: 
Keine Rückkehrgefährdung 
nach Asylantragstellung und 
längerem Aufenthalt im euro-
päischen Ausland
Mit Urteil vom 5. Oktober 2022 (Az.: 7 A 940/17) ent-
schied das Verwaltungsgericht (VG) Braunschweig, 
dass eine bloße Asylantragstellung und der damit ver-
bundene Aufenthalt im europäischen Ausland keinen 
Anspruch auf Gewährung von Flüchtlingsschutz be-
gründet. Das Gericht beauftragte hierfür ein Gutach-
ten des German Institute of Global and Area Studies. 
Demnach besteht kein beachtlicher, subjektiver 
Nachfluchttatbestand allein wegen einer Ausreise aus 
Burundi, der Beantragung internationalen Schutzes 
und des langjährigen Aufenthaltes im Ausland. Selbst 
bei der Unterstellung, dass der burundische Staat 
Kenntnis von der Ausreise des Klägers genommen hat, 
besteht nach Überzeugung des VG keine beachtliche 
Wahrscheinlichkeit, dass der Kläger bei einer Rück-
kehr nach Burundi allein deshalb als Oppositioneller 
oder Regimekritiker betrachtet und Verfolgungs-
maßnahmen im Sinne des § 3 Abs. 1 i. V. m. § 3a 
AsylG ausgesetzt sein wird, ohne dass weitere dem 
burundischen Staat bekannte Umstände vorliegen, 
die Anknüpfungspunkt für die Unterstellung einer 
regimekritischen Haltung sein könnten.20

Laut Verwaltungsgericht könne es zwar vorkommen, 
dass burundische Staatsangehörige nach der Rückkehr 
aus dem Ausland mit schwerwiegender Repression 
rechnen müssen. Die dem Gericht vorliegenden Er-
kenntnismittel ließen jedoch darauf schließen, dass 
nicht der rein formale Aspekt der Antragstellung und/
oder des längeren Auslandsaufenthaltes, sondern eine 
gegen die Regierung gerichtete erkennbar gewordene 
oppositionelle Einstellung zu Repressionen bei einer 
Rückkehr führten. So wurden etwa im Februar 2021 
burundische Staatsangehörige im Exil, darunter Jour-
nalisten, zivilgesellschaftliche Akteure und Oppositio-
nelle, zu lebenslangen Gefängnisstrafen verurteilt.21

Die Erkenntnismittel verweisen darüber hinaus auf die 
Bereitschaft des burundischen Staates oder ihm de 
facto zugehöriger Organisationen, im Ausland gegen 
Oppositionelle vorzugehen beziehungsweise Infor-
mationen über exilierte burundische Staatsangehörige 
zu sammeln. Dies lege nahe, dass eine Asylantrag-
stellung im Ausland die Gefahr von Repression bei 
einer Rückkehr erhöhen könne. Als Beleg dafür wird 
auf jüngste Berichte der Vereinten Nationen ver-
wiesen, wonach burundische Oppositionelle unter 
20 Vgl. VG Braunschweig, Urteil vom 5.10.2022 - 7 A 940/17. In MILo: https://
milo.bamf.de/otcs/cs.exe?func=ll&objId=23981029&objAction=Open&nex-
turl=%2Fotcs%2Fcs%2Eexe%3Ffunc%3Dll%26objId%3D23624785%26objAc-
tion%3Dbrowse%26viewType%3D1 
21 Vgl. ebd.

Flüchtlingen in Tansania aufgespürt wurden.22 Diese 
Ausführungen legten nahe, dass als Oppositionelle 
bekannte Personen und Journalisten, bei denen allein 
aufgrund ihres Berufes eine oppositionelle Haltung 
vermutet werde, nach einem Auslandsaufenthalt mit 
beachtlicher Wahrscheinlichkeit schwerwiegende 
Repressionen zu erwarten hätten. Mitglieder bu-
rundischer Botschaften in Europa sollen ein großes 
Interesse daran haben, über die politischen Positionen 
im Ausland lebender burundischer Staatsangehöriger 
Informationen zu sammeln.23

Laut einem Bericht der Untersuchungskommission 
des UN-Menschenrechtsrat zu Burundi, betreffen die 
Repression bei einer Rückkehr vor allem burundische 
Staatsangehörige, die seit 2015 in die Nachbarländer 
geflüchtet sind und seit 2017 im Rahmen von Repatri-
ierungsabkommen nach Burundi zurückkehren.24 
2015 war es zu einer politischen Krise gekommen, da 
der damalige Präsidenten Pierre Nkurunzizas sich ent-
schieden hatte für eine dritte Amtszeit zu kandidieren. 
Im Zuge dieser Krise wurden Hunderte Menschen 
sowohl durch gezielte als auch wahllose Angriffe 
rechtswidrig getötet.25 Demgegenüber wird berichtet, 
dass sich die Menschrechtslage seit der Übernahme 
der Präsidentschaft durch Evariste Ndayishimiye im 
Juni 2020 in begrenztem Umfang verbessert hat. Vier 
Journalisten und zwei Menschenrechtsaktivisten 
wurden aus der Haft entlassen und einige Restriktio-
nen für Medien und die zivile Bevölkerung wurden 
aufgehoben.26 

Unter der Berücksichtigung der gesamten Auskunfts-
lage sei es daher nicht beachtlich wahrscheinlich, dass 
der Kläger allein wegen seines Auslandaufenthaltes 
und der Asylantragstellung mit nicht hinnehmbaren 
Repressionen rechnen müsse. Zumal der Kläger selbst 
vorgetragen hat vor der Ausreise nicht oppositionell 
tätig gewesen zu sein und sich auch in Deutschland 
nicht oppositionell betätigt habe.

Auch die Zuerkennung des subsidiären Schutzes im 
Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG scheide vor-
liegend für den Kläger aus. Zwar lasse sich aus den 
Erkenntnismitteln schließen, dass sich verschiedene 
Rebellengruppierungen im Kontext der Auseinander-
setzungen um Präsident Nkurunzizas umstrittene 
dritte Amtszeit sowie dem darauffolgenden geschei-
terten Putsch im Jahr 2015 formierten und es immer 
wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen komme. 
Jedoch ergebe sich aus den jüngsten Informationen 
22 Vgl. ReliefWeb: UN experts deplore rights violations against Burundi 
refugees. In:
https://reliefweb.int/report/burundi/un-experts-deplore-rights-violations-
against-burundi-refugees (Zugriff: 12.10.2022).
23 Vgl. VG Braunschweig, Urteil vom 5.10.2022 - 7 A 940/17
24 Vgl. UN: Report of the Commission of Inquiry on Burundi. In: https://
documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/203/95/PDF/G2020395.
pdf?OpenElement (Zugriff: 12.10.2022).
25 Vgl. Amnesty International: Burundi 2017. In: https://www.amnesty.de/
jahresbericht/2017/burundi (Zugriff: 12.10.2022).
26 Vgl. Human Rights Watch: World Report 2022 Burundi. In: https://www.
hrw.org/world-report/2022/country-chapters/burundi (Zugriff:12.10.2022).

https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe?func=ll&objId=23981029&objAction=Open&nexturl=%2Fotcs%2Fcs%2Eexe%3Ffunc%3Dll%26objId%3D23624785%26objAction%3Dbrowse%26viewType%3D1
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe?func=ll&objId=23981029&objAction=Open&nexturl=%2Fotcs%2Fcs%2Eexe%3Ffunc%3Dll%26objId%3D23624785%26objAction%3Dbrowse%26viewType%3D1
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe?func=ll&objId=23981029&objAction=Open&nexturl=%2Fotcs%2Fcs%2Eexe%3Ffunc%3Dll%26objId%3D23624785%26objAction%3Dbrowse%26viewType%3D1
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe?func=ll&objId=23981029&objAction=Open&nexturl=%2Fotcs%2Fcs%2Eexe%3Ffunc%3Dll%26objId%3D23624785%26objAction%3Dbrowse%26viewType%3D1
https://reliefweb.int/report/burundi/un-experts-deplore-rights-violations-against-burundi-refugees
https://reliefweb.int/report/burundi/un-experts-deplore-rights-violations-against-burundi-refugees
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/203/95/PDF/G2020395.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/203/95/PDF/G2020395.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/203/95/PDF/G2020395.pdf?OpenElement
https://www.amnesty.de/jahresbericht/2017/burundi
https://www.amnesty.de/jahresbericht/2017/burundi
https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/burundi
https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/burundi
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des Armed Conflict Location & Event Data Project für 
das 1. Quartal 2022 eine Abnahme der Vorfälle von 
Gewalt gegen Zivilpersonen und der daraus resultie-
renden Todesfälle. Wie bereits in den Vormonaten 
fanden die meisten Vorfälle mit der höchsten Zahl 
an Todesopfern vornehmlich in der Provinz Cibitoke 
an der Grenze zu Ruanda und der Demokratischen 
Republik Kongo im Nordwesten Burundis statt.27 
Insgesamt stellt sich nach Meinung des Gerichts die 
Situation derzeit nicht so außergewöhnlich und durch 
einen so hohen Gefahrengrad gekennzeichnet dar, 
dass praktisch jede Zivilperson allein aufgrund ihrer 
Anwesenheit in Burundi einer ernsthaften individuel-
len Bedrohung ausgesetzt wäre, zumal sich der Kläger 
in einer weniger von Konflikten betroffenen Region 
niederlassen könne.

Das Gericht stellt im Einzelfall des Klägers jedoch 
ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG 
fest. Beim Kläger wurden sowohl Schizophrenie als 
auch eine chronische Erkrankung im Lendenwirbel-
säulenbereich, die zu starken Einschränkungen in der 
täglichen Aktivität führt, diagnostiziert. Im Hinblick 
auf fehlende soziale Fürsorgesysteme und der Unter-
finanzierung des Gesundheitssystems, sei es unter 
Berücksichtigung des gesundheitlichen Zustandes 
des Klägers nicht beachtlich wahrscheinlich, dass er 
bei einer Rückkehr nach Burundi seinen existentiellen 
Lebensunterhalt werde sichern können.28

Rechtsdokumentation

VG Frankfurt (Oder) / Russi-
sche Föderation: 
Keine unmenschlichen Haft-
bedingungen für tschetsche-
nischen Volkszugehörigen 
Mit Urteil vom 27. April 2022 (Az.: VG 6 K 873/17.A) 
hat das Verwaltungsgericht (VG) Frankfurt (Oder)29 
festgestellt, dass einem aus Grosny stammenden 
Kläger tschetschenischer Volkszugehörigkeit, der bei 
Rückkehr in seine Heimat ein Strafverfahren ein-
schließlich einer Inhaftierung wegen eines Verkehrs-
deliktes zu erwarten hat, jedoch in diesem Zusam-
menhang nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit 
ein ernsthafter Schaden droht.

27 Vgl. Kurzübersicht über Vorfälle aus dem Armed Conflict Location & Event 
Data Project (ACLED), zusammengestellt von ACCORD. In: https://www.ecoi.
net/en/file/local/2074512/2021q4Burundi_de.pdf (Zugriff: 12.10.2022).
28 Vgl. VG Braunschweig, Urteil vom 5.10.2022 - 7 A 940/17
29 VG Frankfurt (Oder), vom 27.04.2022, VG 6 K 873/17.A, Urteil 
– in MILo: https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fet
ch/2000/702450/683266/684671/685623/685843/685728/23521930/-/VG_
Frankfurt_%28Oder%29%2C_vom_27.04.2022%2C_VG_6_K_873_17.A_%2C_
Urteil.pdf?nodeid=23969281&vernum=-2 

Im verhandelten Fall lag ein Fahndungsersuchen der 
russischen Behörden vor. Dem Kläger wird vorgewor-
fen, wenige Monate vor seiner Ausreise in der Region 
Stawropol (Nordkaukasus) unter Verstoß gegen die 
russische Straßenverkehrsordnung einen Verkehrs-
unfall verursacht zu haben, der zum Tod zweier 
Personen führte. Nachdem der Kläger der Ladung zu 
einem Gerichtstermin vor dem zuständigen Stadtge-
richt nicht nachgekommen war und stattdessen sein 
Heimatland verlassen hatte, wurde ein Haftbefehl 
erlassen. Der Kläger wird sich somit bei seiner Rück-
kehr in die Russische Föderation einem Strafverfahren 
wegen des Verkehrsdeliktes stellen müssen.

Sowohl der Asylantrag als auch die Klage wurden 
abgewiesen. Dabei wurde die von dem Familienvater 
vorgebrachte Verfolgung durch Sicherheitskräfte in 
Grosny wegen seiner politischen Überzeugung als 
vorgeschoben bewertet. Vielmehr stellte nach Auf-
fassung des Gerichts das strafrechtliche Ermittlungs- 
und Strafverfahren wegen des genannten Verkehrsun-
falls das fluchtauslösende Ereignis dar.

Zunächst stellte das Gericht heraus, dass Strafver-
folgung als solche keine Verfolgungshandlung im 
Sinne des § 3a Abs. 2 Nr. 3 AsylG darstelle. Dies wäre 
nur dann der Fall, wenn die Strafverfolgung unver-
hältnismäßig oder diskriminierend sei, wofür jedoch 
im vorliegenden Verfahren nach Überzeugung des 
Gerichts (unter Berücksichtigung der maßgeblichen 
Bestimmungen des russischen Strafgesetzbuchs) 
keine Anhaltspunkte vorhanden seien.30

Bezüglich des beantragten subsidiären Schutzes kam 
das Gericht zum Ergebnis, es sei nicht mit beacht-
licher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der 
Kläger im Zusammenhang mit dem gegen ihn geführ-
ten Strafverfahren und auch im Falle einer Untersu-
chungshaft oder einer Verurteilung zu einer Haftstrafe 
jeweils einer erniedrigenden Behandlung oder Folter 
ausgesetzt sein werde. Wegen der tschetschenischen 
Volkszugehörigkeit bestehe für den Kläger während 
des in der Region Stawropol geführten Strafver-
fahrens kein gesteigertes Risiko eines ernsthaften 
Schadens.31 

Zwar seien die Haftbedingungen in der Russischen 
Föderation während der Untersuchungs- und Straf-
haft unbefriedigend. Anders als das VG München am 
20. Oktober 2015 (Az.: M 16 K 13.30527)32 urteilte, 
rechtfertige dies nach Auffassung des Gerichts jedoch 
nicht die Annahme, dass dem Kläger mit beachtlicher 
Wahrscheinlichkeit ein ernsthafter Schaden drohen 
werde. Aus einer statistischen Analyse könne entge-
gen dem Urteil des VG Bremen vom 2. April2019 (Az.: 
6 K 452/18)33 nicht die Schlussfolgerung gezogen wer-

30 Vgl. hierzu insbesondere ebd., S. 16f.
31 Zur Ablehnung des subsidiären Schutzes vgl. ebd., S. 24-28.
32 VG München, Urteil vom 20. Oktober 2015 (Az.: M 16 K 13.30527).
33 In diesem Urteil des VG Bremen vom 2. April 2019 (Az.: 6 K 452/18) wurde 
über das Vorliegen eines Abschiebungsverbotes nach § 60 Abs. 5 AufenthG 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2074512/2021q4Burundi_de.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2074512/2021q4Burundi_de.pdf
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/684671/685623/685843/685728/23521930/-/VG_Frankfurt_%28Oder%29%2C_vom_27.04.2022%2C_VG_6_K_873_17.A_%2C_Urteil.pdf?nodeid=23969281&vernum=-2
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/684671/685623/685843/685728/23521930/-/VG_Frankfurt_%28Oder%29%2C_vom_27.04.2022%2C_VG_6_K_873_17.A_%2C_Urteil.pdf?nodeid=23969281&vernum=-2
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/684671/685623/685843/685728/23521930/-/VG_Frankfurt_%28Oder%29%2C_vom_27.04.2022%2C_VG_6_K_873_17.A_%2C_Urteil.pdf?nodeid=23969281&vernum=-2
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/684671/685623/685843/685728/23521930/-/VG_Frankfurt_%28Oder%29%2C_vom_27.04.2022%2C_VG_6_K_873_17.A_%2C_Urteil.pdf?nodeid=23969281&vernum=-2
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den, dass generell ein beachtliches Risiko für ernied-
rigende und unzumutbare Haftbedingungen bestehe. 
Im Rahmen einer qualitativen Bewertung sei zudem 
zu berücksichtigen, dass erniedrigende Behandlungen 
von Inhaftierten vorwiegend besondere Personen-
kreise betreffe (z. B. Regimekritiker), zu denen der 
Kläger nicht zähle. Auch die sich seit dem Beginn des 
Ukrainekriegs verschärfende innenpolitische Situation 
und Menschenrechtslage einschließlich des Austritts 
der Russischen Föderation aus dem Europäischen 
Menschenrechtsrat führe zu keiner anderen Einschät-
zung.

Das Gericht erließ einen Beweisbeschluss über die zu 
erwartende Behandlung des Klägers im Rahmen des 
Strafverfahrens.34 Es wies ausdrücklich darauf hin, 
dass es aufgrund der ihm vorliegenden Erkenntnis-
quellen hinreichende Sachkunde habe zu beurteilen, 
dass der Kläger nicht mit beachtlicher Wahrschein-
lichkeit unmenschliche Haftbedingungen zu befürch-
ten habe. Somit sei auch die beantragte Einholung 
eines diesbezüglichen Sachverständigengutachtens 
entbehrlich bzw. hätten andere Einwände des Klä-
gers im Hinblick auf eine mögliche Gefährdung keine 
Grundlage.

Rechtsdokumentation

Blick zum Nachbarn: 
Dänemark
Seit mehr als einer Dekade und unter wechselnden 
Regierungen hat sich die restriktive Tendenz der dä-
nischen Asyl- und Einwanderungspolitik fortgesetzt 
und zu weiteren Beschränkungen von Rechten und 
Schutz Geflüchteter geführt.35 So stufte die dänische 
Regierung das syrische Damaskus mit dessen länd-
lichen Gebieten im Jahr 2019 als sicher für Rück-
kehrende ein und hat bis Ende Oktober 2021 den 
Flüchtlingsschutz von über 450 Syrern im Land wider-
rufen. Nach einem Bericht des European Council on 
Refugees and Exiles (ECRE) sind 421 dieser syrischen 
Staatsangehörigen nach Deutschland, in die Nieder-
lande, Belgien und Schweden geflüchtet, um dort 
Schutz zu suchen.36 Weiter beschloss die Regierung im 
Juni 2021 mit großer Mehrheit ein neues Asylgesetz, 
welches den rechtlichen Rahmen für die Auslage-
rung des Asylverfahrens und der Entscheidung über 
einen Antrag auf internationalen Schutz bildet sowie 
die Einrichtung von Asylzentren außerhalb Europas 
und in Drittländern ermöglicht. Bereits zuvor hatte 

entschieden, das bejaht wurde. Das VG Frankfurt (Oder) verwies noch (vgl. 
ebd., S. 27) auf das Urteil des VG Halle vom 28. Oktober 2020 - 5 A 137/20 
HAL - das zum gleichen Ergebnis wie das VG Bremen kommt. 
34 Vgl. VG Frankfurt (Oder), vom 27.04.2022, VG 6 K 873/17.A, Urteil.
35 Vgl. auch Reiß, Anke: Blick zum Nachbarn: Dänemark / Restriktive Asyl-
politik; in: Entscheiderbrief, 09/2021, S. 10.
36 Vgl. https://ecre.org/denmark-meps-confront-danish-minister-on-rogue-
asylum-policies-as-syrians-flee-to-other-member-states/, Abruf am 18.11.22.

Dänemark mit dem Außenministerium von Ruanda 
Gespräche geführt, welche im letzten September in 
einer „Absichtserklärung über eine bilaterale Zusam-
menarbeit“ mündeten.37 In der Erklärung wird Ruanda 
Unterstützung bei der wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung zugesichert. Im Gegenzug erhält Däne-
mark die Erlaubnis, illegal eingereiste Asylbewerber 
gleich nach ihrer Ankunft nach Ruanda auszufliegen.38 
Noch im Jahr 2022 plant die dänische Regierung die 
Einrichtung eines Projektbüros in Kigali, welches mit 
zwei Diplomaten besetzt werden soll. Zunächst sollen 
rund 1.000 Schutzsuchende dorthin abgeschoben 
werden.39 Die praktischen Details und rechtlichen 
Auswirkungen hinsichtlich einer Implementierung 
dieses Vorhabens bleiben noch unklar. Auch mangelt 
es bisher an einem offiziellen Abkommen zwischen 
Dänemark und Ruanda.

Des Weiteren hat Dänemark auch mit Kosovo bereits 
im Dezember 2021 eine Absichtserklärung über die 
Aufnahme von Abschiebehäftlingen aus den überfüll-
ten dänischen Gefängnissen unterzeichnet. Konkret 
geht es um rund 300 Häftlinge, die ab Januar 2023 in 
eine Unterkunft in Gnjilane (albanisch: Gjilani) – etwa 
50 km von der Hauptstadt Pristina entfernt – ver-
bracht werden und nach Verbüßung ihrer Strafe in ihr 
Heimatland abgeschoben werden sollen.40 Dänemark 
zahlt als Ausgleich hierfür 15 Millionen EUR jährlich.41

Mit der Idee, außerhalb des Landes in einem Dritt-
staat Asylzentren zu errichten, steht Dänemark nicht 
allein. Regelmäßig wird darüber auch in Großbritan-
nien diskutiert. Seit Juni 2022 werden illegal nach 
Großbritannien eingereiste Flüchtlinge ebenfalls nach 
Ruanda gebracht, um dort ihr Asylverfahren zu be-
treiben.42 Australien hat seit über zehn Jahren ausgela-
gerte Flüchtlingscamps in Nauru und Papua Neu-Gui-
nea (PNG). Bisher wurden dort über 3.100 Flüchtlinge 
untergebracht und über Anträge auf Schutz in Nauru 
und PNG entschieden.43 Frankreich gibt ausländischen 
Personen, die einen Antrag auf internationalen Schutz 
stellen möchten, aber sich immer noch in ihrem Her-
kunftsland oder in einem anderen Drittstaat auf-
halten, mit dem sogenannten „Visa au titre de l´asile“ 
die Möglichkeit, beim französischen Konsulat ein 
Asylverfahren einzuleiten. Dieses arbeitet eng mit der 
französischen Asylbehörde OFPRA zusammen, 

37 Vgl. https://ecre.org/denmark-joint-statement-brings-little-clarity-on-
rwanda-outsourcing-but-generates-renewed-critique/, Abruf am 18.11.22.
38 Vgl. https://uim.dk/nyhedsarkiv/2022/september/danmark-og-rwanda-
enige-om-faelles-erklaering sowie https://uim.dk/media/11242/faelles-er-
klaering.pdf, jeweils Abruf am 18.11.22.
39 https://ecre.org/denmark-joint-statement-brings-little-clarity-on-rwanda-
outsourcing-but-generates-renewed-critique/, Abruf am 18.11.22.
40 Vgl. https://www.euronews.com/my-europe/2022/10/10/denmark-elec-
tion-parties-on-left-and-right-back-controversial-plan-to-send-asylum-see-
kers-, Abruf am 17.11.22.
41 Vgl. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-04/daenemark-abschiebe-
haeftlinge-kosovo-haftanstalt-gnjilane?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.
google.de%2F, Abruf am 18.11.22.
42 Vgl. https://www.dw.com/de/britische-justiz-erlaubt-abschiebungen-
nach-ruanda/a-62097582, Abruf am 17.11.22.
43 Vgl. https://www.refugeecouncil.org.au/operation-sovereign-borders-off-
shore-detention-statistics/2/, Abruf am 18.11.22.
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welches in Form von Videokonferenzen eine erste An-
hörung mit den Antragstellenden durchführt.44

Auch die dänische Rückführungspolitik wird seit 
Jahren weiterentwickelt. Im Juni 2021 trat das erste 
Rückführungsgesetz in Kraft, welches u. a. Asylsu-
chenden, denen in erster Instanz der Schutz ver-
weigert wurde, einen Bonus in Höhe von 20.000 DDK 
(rund 2.690 EUR) anbietet, damit sie auf ihre Berufung 
verzichten und in ihr Heimatland zurückkehren.45 
Zudem haben die Behörden seit In-Kraft-Treten des 
Gesetzes die Möglichkeit, die Bestrafung für Aus-
länder auszusetzen, die wegen einer Verletzung der 
Aufenthalts- oder Anzeigepflicht zu einer kürzeren 
Freiheitsstrafe (bis zu vier Monaten) verurteilt wurden 
und unmittelbar die Abschiebung anzuordnen. In über 
100 Fällen wurde von der Regelung seither Gebrauch 
gemacht.46

Die umfangreichen Maßnahmen verfehlten nicht ihre 
Wirkung: Nachdem im Jahr 2014 rund 14.70047 und 
2015 rund 21.000 Asylanträge in Dänemark gestellt 
wurden, sanken die Antragszahlen in den nachfol-
genden Jahren stark. Den Tiefpunkt stellte das Jahr 
2020 mit nur rund 1.550 Anträgen dar. Obwohl in den 
letzten zwei Jahren wieder ein leichter Anstieg zu ver-
zeichnen ist (2021: 2.100; bis Ende September 2022: 
3.566), bleiben die Zahlen im europäischen Vergleich 
äußerst niedrig.48 In der „Liste der EU-Staaten mit den 
meisten Asylsuchenden pro Einwohner“ ist Dänemark 
im Jahr 2021 auf Platz 20 abgerutscht – der niedrigste 
Rang in der Geschichte der Liste. Den höchsten Rang 
erreichte Dänemark im Jahr 2014, als es gemessen an 
der Zahl der Asylbewerber pro Einwohner den fünften 
Platz unter den EU-Ländern einnahm.49

Dennoch hat Dänemark in den letzten drei Jahren 
jeweils 200 Kontingentflüchtlinge aufgenommen. 
Auch 2022 werden in Zusammenarbeit mit dem 
ruandischen Staat nach Ruanda geflüchtete Perso-
nen, vornehmlich Frauen und Kinder, nach Dänemark 
umgesiedelt.50 Einen umfassenden Überblick zur 
dänischen Asylpolitik bietet die Homepage des ECRE 
unter: https://ecre.org/?s=Denmark. 

Informationszentrum Asyl und Migration (IZAM)

44 Vgl. https://www.ofpra.gouv.fr/fr/glossaire?lettre=V, Abruf am 18.11.22.
45 Vgl. https://uim.dk/nyhedsarkiv/2021/maj/nu-er-danmarks-foerste-hjem-
rejselov-vedtaget/, Abruf am 18.11.22.
46 Vgl. https://uim.dk/nyhedsarkiv/2022/juli/ny-lov-har-sendt-over-100-ud-
visningsdoemte-ud-af-landet-paa-et-aar/, Abruf am 18.11.22.
47 Erst- und Folgeanträge.
48 BAMF: Aktuelle Zahlen (jeweils Märzausgabe).
49 Vgl. https://www.uim.dk/media/11223/opgoerelse-over-placering-i-eu-
paa-baggrund-af-antal-asylansoegere-pr-capita-2008-2021.pdf, Abruf am 
18.11.22.
50 Vgl. https://www.uim.dk/nyhedsarkiv/2022/august/danmark-tager-
200-kvoteflygtninge-fra-rwanda/, Abruf am 18.11.22.
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